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Teilbereich saugende Inkontinenzversorgung
Präsentation im Fachbeirat Heilbehelfe/Hilfsmittel




Beim Dachverband der österr. Sozialversicherungsträger ist der Fachbeirat Heilbehelfe/Hilfsmittel für die leistungsrechtliche, medizinisch funktionelle und ökonomische Bewertung von Produkten zur Abgabe einer Empfehlung über die Aufnahme in die Leistungskataloge der Sozialversicherungsträger eingerichtet.

Die administrative Aufarbeitung (Entgegennahme aller Unterlagen und Produkte) für den Fachbeirat Heilbehelfe/Hilfsmittel, Teilbereich saugende Inkontinenz wird vom

Competence Center für Heilbehelfe & Hilfsmittel (kurz: CC-HBHI)
der Österreichischen Gesundheitskasse
Wienerbergstraße 15-19, 1100 Wien

durchgeführt. 

Wenn Ihre Firma Interesse an der Aufnahme neuer Produkte aus dem Bereich der saugenden Inkontinenzversorgung hat, bitten wir Sie, die notwendigen Unterlagen (entsprechend dem beiliegenden Datenblatt zur Produktpräsentation) und Muster der Produkte an das CC Heilbehelfe / Hilfsmittel zu senden -Kontaktperson: Frau Ursula Zwinz

Die Vorarbeiten beinhalten die Entgegennahme von neuen Produkten, Qualitätsvergleiche, medizinische Prüfung und Preisbeobachtungen. 

Die Produktpräsentation und Prüfung Ihrer Produkte erfolgt für Sie kostenlos. Die Produktmuster sind dem Fachbeirat Heilbehelfe/Hilfsmittel kostenlos, d.h., auch porto- und gebührenfrei, zu überlassen. Die Sitzungen des Fachbeirates Heilbehelfe/Hilfsmittel finden grundsätzlich 4 x jährlich statt: Februar, Mai, August, November. 

Folgende Unterlagen sind erforderlich: 
· Vollständig ausgefüllte Datenblätter (für jedes Produkt ein gesondertes Datenblatt) 
· Konformitätserklärung der Firma (Kopie ausreichend) 
· Entsprechende Produkt-Zertifikate (Kopie ausreichend) 
· 2 Produktmuster (handelsfertige Version; kostenlos zur Verfügung gestellt) 
· Unterlagen zum Produkt (Prospekte, Produktbeschreibungen…) 
· Beipackzettel 
· Studien in Kopie (wenn von Firma zitiert) 

Die Produktmuster sind an die oben angeführte Adresse zu übermitteln.
Die Unterlagen sind in elektronischer Form über das Kontaktformular zu übermitteln. 




Die Termine zur Beibringung der Unterlagen/Muster für die Sitzungen des Fachbeirates Heilbehelfe/Hilfsmittel sind: 

15. September für den folgenden Februar 

15. Dezember für den folgenden Mai 

15. März für den folgenden August 

15. Juni für den folgenden November 


Alle Änderungen hinsichtlich bereits gelisteter Produkte, insbesondere Preisänderungen, Änderung der Produktgestaltung, Materialveränderungen, Ausgliederung von Produkten aus der Fertigung und/oder Hersteller/Vertreiberwechsel sind ebenfalls umgehend dem CC HBHI zu melden.

Preisänderungsmeldungen sind jedoch bis spätestens 30. November jeden Jahres dem CC HBHI für die folgende Tarifperiode in elektronischer Form bekannt zu geben. 
Preislisten, die nach dem 30. November beim CC HBHI einlangen, werden für eine Tarifberechnung des Folgejahres nicht anerkannt. 

Als Leistungserbringer für die österr. Sozialversicherungsträger ist vor allem der medizinische Fachhandel (Bandagisten/Orthopädietechniker, Apotheken) zuständig. Das heißt, dass wir Ihre Verkaufspreise so verstehen, dass diese von unseren Vertragspartnern (Bandagist = EK/Apotheke = AEP, abzüglich Rabatte) an Sie zu zahlen sind.























Informationen nach Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung 
betreffend die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden
Sie auf unserer Website unter www.gesundheitskasse.at/datenschut	
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